
Rechtsgrundlagen 
 
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21. 06. 2005 (BGBI. I S. 1818), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S.132), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 20.06.2005 (GVBI. I S. 434), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.09.2005 (GVBl. I S. 662), 
 
 
 
 
1 Zeichenerklärung 

2 Textliche Festsetzungen 
 
2.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. 

§ 9(1)20 BauGB: 
 
2.1.1 Garagenzufahrten und Hofflächen i.S. von untergeordneten Nebenanlagen sind mit Rasenkammer-

steinen, Schotterrasen oder wasserdurchlässigem Fugenpflaster zu befestigen. Das auf Terrassen 
anfallende Niederschlagswasser ist seitlich zu versickern. 

 
2.1.2  Der bei der Bebauung anfallende Erdaushub ist zu einem Wall anzuschütten und mit standort-

gerechten, einheimischen Laubsträuchern gem. Artenliste Ziffer 2.2.1 zu bepflanzen (Anpflanzung 1 
Strauch / 2 m², Anpflanzung der einzelnen Arten in Gruppen zu je 3-5 Exemplaren). Baugebietsseitig 
können blühende Ziersträucher, Arten alter Bauerngärten und Beerensträucher bis zu einem Anteil 
von 30 v.H. der Einzelpflanzen eingestreut werden. 

  
2.2 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern gem. § 9(1)25a BauGB: 

 
2.2.1 Anpflanzung von standortgerechten, einheimischen Laubsträuchern und -bäumen: 

 
Artenliste 

Acer campestre - Feldahorn 
Carpinus betulus - Hainbuche 
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 
Corylus avellana - Hasel 
Crataegus monogyna/laevigata - Weißdorn 
Malus sylvestris - Wildapfel 
Prunus spinosa - Schlehe 
Pyrus pyraster - Wildbirne 
Rosa canina agg. - Hundsrose 
Sorbus aucuparia - Eberesche 
 
Bei Anpflanzung nach Symbolen in der Plankarte (PlanzV´90 Ziffer 13.2.): Anpflanzung 
mind. 5 Einzelpflanzen je Symbol, Anpflanzung der einzelnen Arten in Gruppen zu je 2-3 
Exemplaren. Eine Verschiebung der Pflanzungen von bis zu 5 m gegenüber den in der 
Plankarte festgesetzten Standorten ist zulässig. 
Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38–40 Hess. Nachbarschaftsgesetz wird 
verwiesen. 

  
2.3 Zuordnungen nach § 9(1a) BauGB 

 
2.3.1 Den durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffen werden 39.885 Punkte einer Maßnah-

me aus dem gemeindlichen Ökokonto in der Gemarkung Anspach Flur 7 Flst. Nr. 9013/1 zu-
geordnet. Hiervon entfallen anteilig auf die Verkehrsflächen 7 % und auf die Baugrundstücke  
93 %. 
 

 
 
 
3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 
 
3.1 Gem. § 9(4) BauGB i.V.m. § 81(1)4 HBO zu PKW-Stellplätzen: 

 
3.1.1 PKW-Stellplätze sind mit Rasenkammersteinen, Schotterrasen oder wasserdurchlässigem Fugen-

pflaster zu befestigen.  

3.2 Gem. § 9(4) BauGB i.V.m. § 81(1)5 HBO: Begrünungen 
 
3.2.1 Grundstücksfreiflächen: Mind. 30 % der Grundstücksfreiflächen sind mit einheimischen, standortge-

rechten Laubgehölzen (zur Artenauswahl vgl. 2.2.1) sowie bewährten, einheimischen Hochstamm-
obstbäumen zu bepflanzen. Der Bestand und die nach Bauplanungsrecht auf dem Grundstück an-
zupflanzenden Gehölze können zur Anrechnung gebracht werden. 

 
3.3 Gem. § 9(4) BauGB i.V.m. § 42(3) Satz 3 HWG2005: Abwasser 

 
3.3.1 Das Niederschlagswasser von nicht dauerhaft begrünten Dachflächen ist in Zisternen einer 

Mindestgröße von  3 m³ zu sammeln und als Brauchwasser zur Gartenbewässerung zu ver-
werten, sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. 
Ein Zisternenüberlauf an den Schmutzwasserkanal ist vorzusehen. 

  
 
 
 
4 Nachrichtliche Übernahmen 

4.1 Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vorschriften 
der Stellplatzsatzung der Gemeinde Neu-Anspach in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung gel-
tenden Fassung ergänzt. 

 

Vermerke 
 
1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2(1) BauGB: Der Beschluss zur Aufstellung der Satzung wurde durch 
die Gemeindevertretung am 13.12.2005 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 16.02.2006 
im Usinger Anzeiger. 

  Siegel der Gemeinde
 
 
 
Neu-Anspach, den __.__.____  

  Bürgermeister
 
 
2. Öffentliche Auslegung gem. § 3(2) BauGB: Der Planentwurf wurde in der Verwaltung in der Zeit vom 
01.03.2006 bis 05.04.2006 einschl. zu jedermanns Einsicht ausgelegt. Die Bekanntmachung der Planausle-
gung erfolgte am 16.02.2006 im Usinger Anzeiger. 

  Siegel der Gemeinde
 
 
 
Neu-Anspach, den.....  

 Bürgermeister
 
3. Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB: Der Planentwurf wurde am 03.07.2006 als Satzung beschlossen. 
 

 Siegel der Gemeinde
 
 
 
Neu-Anspach, den .....   

 Bürgermeister
 
4. Inkrafttreten gem. § 10 BauGB: Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ortsüblich bekanntgemacht. 
Damit hat die Ergänzungssatzung Rechtskraft erlangt. 

Siegel der Gemeinde
 
 
 
Neu-Anspach, den .....   

Bürgermeister
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